
Vier  Jahre  für  Angriff  auf
Polizeihelfer

Dass nicht alle Richter Riehe-light-Urteile aussprechen,
zeigt der Fall Ekrem Y. in Wiesbaden. Der hatte am 28.

April 2007 einen Freiwilligen Polizeihelfer angegriffen und
den  Mann  durch  mehrere  Schläge  mit  einem  ausziehbaren
Teleskopschlagstock  verletzt.  Dafür  erhielt  er  vier  Jahre
Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung, deutlich
mehr, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.

Es  (Anm.:  das  Urteil)  ist  Welten  entfernt  von  dem,  was
Verteidiger  Thomas  Spintig  für  angemessen  hielt  –  eine
Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

Es  ist  nach  Auffassung  des  Gerichts  eben  kein
„durchschnittlicher Fall“ gefährlicher Körperverletzung, wie
Spintig argumentiert hatte. Die vier Jahre sind die Quittung
für  eine  „erhebliche  Brutalität“,  so  das  Gericht.  Eine
Attacke wegen nichts. Der 25-jährige Ekrem Y. hatte am 28.
April 2007 im Westend einen Freiwilligen Polizeihelfer, einen
Amtsträger  also,  angegriffen  und  den  Mann  durch  mehrere
Schläge mit einem ausziehbaren Teleskopschlagstock verletzt.

Der ehrenamtliche Helfer ist zusammen mit einem Kollegen auf
Streife, als ihnen der junge Mann auffällt, der Autofahrer
ist nicht angeschnallt. Die Polizeihelfer ermahnen ihn, er
solle sich anschnallen. Sie meinen es damit gut, denn sie
hätten  dem  Autofahrer  gleich  30  Euro  für  die
Ordnungswidrigkeit abknöpfen können. Ekrem Y. ignoriert erst
die  Männer,  die  sich  in  seinen  Augen  erdreisten,  ihn
anzusprechen. Er fühlt sich allein schon davon gemaßregelt,
dass sie ihre Arbeit machen. Dann lässt er Beleidigungen los
und fährt weg.

Nur Minuten später hat er seinen zweiten Auftritt – und
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nichts dazugelernt. Nun ist er zwar angeschnallt, aber noch
immer ein hochexplosives Pulverfass. Es reicht ein Funken.
Ekrem Y. ist noch immer stinksauer, und der Kampfsportler ist
intellektuell  zudem  noch  schnell  überfordert.  „Na,  geht
doch“, mit diesem Spruch quittieren die Polizeihelfer seine
Einsicht, den Gurt anzulegen. Retour gibt es eine neuerliche
Beleidigung, dann geht es fix.

Ekrem Y. stellt das Auto ab, und einem der Polizeihelfer
kommt die Idee, den jungen Mann fotografieren zu wollen.
Allemal ein sicherer Beweis für die unausweichliche Anzeige.
Der 25-Jährige rastet nun vollends aus, holt den Schlagstock,
zieht ihn aus und geht los. „Mach´ das nicht“, warnt noch
einer der Polizeihelfer. Zu spät. Einer wie Ekrem Y. lässt
sich in solchen Momenten nichts mehr sagen, von niemandem
stoppen, der Hebel in seinem Kopf ist umgelegt. So wie schon
im Mai 2003, als er sich einen Mitarbeiter des Sozialamtes in
dessen Büro in der Taunusstraße handgreiflich vorgeknöpft
hatte. Auch damals wegen nichts.

Vier  Hiebe  treffen  den  Kopf  des  Polizeihelfers,  vier
klaffende Platzwunden sind die Folge. Blut strömt. Massivste
Form  von  Gewalt  zwar,  aber  keine  Tötungsabsicht,  so
Vorsitzender Richter Rolf Vogel in der Urteilsbegründung.
Dass  es  glücklicherweise  nur  bei  Platzwunden  blieb,  sei
letzten Endes Zufall gewesen, so Vogel. Hätten die Schläge
das Gesicht oder die Schläfe getroffen, hätte es wegen der
dort dünneren Schädelknochen anders ausgehen können. Drei
Wochen war der Verletzte arbeitsunfähig. Der Schläger zahlt 3
000 Euro Schmerzensgeld. Das, aber nicht viel mehr, spricht
zu  seinen  Gunsten.  Demgegenüber  steht  ein  hohes  Maß  an
Gefährlichkeit.

Dagegen muten die sechs Jahre, die ein 18-jähriger Libanese
für  einen  tödlichen  Messerangriff  auf  einen  19-Jährigen
erhielt, wieder als Kuschelurteil an.
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Jetzt wird er weggesperrt: Das Aachener Landgericht hat einen
18-Jährigen zu sechs Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt.

Das  Schwurgericht  sah  es  als  erwiesen  an,  dass  der
libanesische  Jugendliche  Anfang  April  einen  19-Jährigen
nachts bei einer Schlägerei mit einem Messer hinterrücks
niedergestochen hatte. Mit dem Urteil folgte das Gericht dem
Antrag der Staatsanwaltschaft.

Der 18-Jährige selbst hatte behauptet, in Notwehr zugestochen
zu haben, um einem Freund zu helfen. Der tödliche Streit
hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil es in der
Folgezeit mehrfach zu rechtsextremen Demonstrationen gekommen
war.

Das Opfer war bei der Tat in Begleitung von NPD-Anhängern
gewesen.  Der  Prozess  hatte  unter  Ausschluss  der
Öffentlichkeit  stattgefunden,  um  Unruhe  im  Gericht  zu
vermeiden.

„Das Opfer war in Begleitung von NPD-Anhängern.“ In der Tat,
dann war der 19-Jährige ja zum Abstich freigegeben…

(Spürnasen: Skeptiker und Florian G.)


